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Gesetzliche Krankenversicherung- LeistungenNerträge 
Hier: Eingabe des BDPK zur Kooperationsvereinbarung mit der 

Ihre Eingabe vom 24. November 2017 

Sehr geehrte Frau Walch, 

Sie wenden sich mit Ihrer Eingabe gegen die o.g. Kooperationsvereinbarung der 
mit der DAK und der hkk. 

Wir haben die Angelegenheit nunmehr abschließend aufsichtsrechtlich geprüft:: Die vertrag
lich geregelte Auftragsdurchführung durch die verstößt gegen die ein
schlägigen Ermächtigungsgrundlagen des Leistungserbringerrechts des Vierten Kapitels des 
Sozialgesetzbuches {SGB) Fünft:esBuch M-Gesetzliche Krankenversicherung- sowie ge: 
gen-Rechtsansprüche der Versicherten. Wir haben den beiden Krankenkassen daher aufge
geben, die Verträge spätestens mit Wirkung zum Jahresende zu kündigen. Beide Kranken
kassen haben_ uns dies bestätigt, sodass wir die Angelegenheit als erledigt betrachten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez.  
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